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Stadt Pulheim

Bürgermeister

111/002.200

Pulheim, 15.02.2023

Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfs der 1. Nachtragssatzung

der Stadt Pulheim für das Haushaltsjahr 2023

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung der Stadt Pulheim für das Haushaltsjahr 2023 liegt gemäß § 80
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), und in der zum Zeitpunkt des Er lasses dieser Satzung gültigen
Fassung,

vom 21. Februar 2023 bis 28. März 2023
montags bis freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr und darüber hinaus montags bis donnerstags von

14.00 bis 16.00 Uhr

sowie am 23.02., 02.03., 09.03., 16.03., 23.03.2023 zusätzlich
von 16.00 bis 18.00 Uhr

im Rathaus in Pulheim,

Alte Kölner Straße 26, Zimmer 0.21,

zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Gegen den Entwurf der Nachtragssatzung und seine Anlagen können Einwohnerinnen und Einwohner
der Stadt Pulheim und Abgabepflichtige vom 21.02.2023 bis einschließlich 07.03.2023 Einwendungen
erheben. Diese können bei mir schriftlich geltend gemacht oder zur Niederschrift erklärt werden. Über
die fristgerecht erhobenen Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Pulheim in öffentlicher Sitzung.

In Vertretung

Jens Batist

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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